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Warum ein Bebauungsplan?

Der Ausschuss für Stadtplanung und Mobilität hat 
in seiner Sitzung am 18.05.2021 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 518 - Leimkuhl - 1. Änderung 
beschlossen. Ein Bebauungsplan ist ein Verfah-
ren, um den städtebaulichen Rahmen für spätere 
Bauvorhaben vorzugeben, beispielsweise für die 
zulässigen Nutzungen, die Lage der Straßen, die 
Anzahl der Geschosse oder die Lage der Gebäude 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist wichtig und 
vorgeschrieben, um zu erfahren, ob und wodurch 
die Bürger und Bürgerinnen von der Planung betrof-
fen sind oder welche Anregungen gemacht werden.

Wer plant?

Der Bebauungsplan wird von der Stadt Velbert, 
Abteilung 3.1 Bauleitplanung und Denkmalschutz 
erstellt. Der ausgearbeitete Entwurf wird später im 
Bezirksausschuss Velbert-Neviges und im Umwelt- 
und Planungsausschuss beraten und anschließend 
zusammen mit einer Begründung, in der Ziel und 
Zweck und die wesentlichen Auswirkungen des 
Plans erläutert werden, für die Dauer von einem 
Monat im Rathaus ausgelegt. Während dieser Zeit 
können erneut Anregungen vorgetragen werden.

Das Verfahren:
kurz erklärt

518 – Leimkuhl -  
1. Änderung



Nachfolgend möchten wir Ihnen heute die Planun-
gen zum Bebauungsplan Nr. 518 - Leimkuhl - 1. 
Änderung vorstellen. Der Geltungsbereich erstreckt 
sich in Tönisheide westlich der Nevigeser Straße 
und ist als Gewerbegebiet festgesetzt. Es ist geprägt 
durch klein- und mittelständische Betriebe sowie 
durch Handwerksbetriebe.   

Was ist geplant? 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 518 - 
Leimkuhl - 1. Änderung soll eine Steuerung von Ein-
zelhandelsbetrieben sowie von Vergnügungsstätten 
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Die Planung: 
kurz erklärt

Plandarstellung.

erfolgen. Ziel ist es, die Flächen im Geltungsbereich 
insbesondere für Ansiedlung und Erweiterungen von 
produzierendem Gewerbe sowie für Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe zu sichern. Weiteres Ziel ist 
die Sicherung des Nahversorgungszentrums Tönis-
heide sowie der Schutz der Wohnnutzungen vor den 
negativen städtebaulichen Auswirkungen von Vergnü-
gungsstätten. 

Grundlage für die Steuerung sind die Ziele aus 
den städtebaulichen Entwicklungskonzepten, dem 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept und dem Vergnü-
gungsstättenkonzept der Stadt Velbert. Der bestehen-
de Bebauungsplan aus dem Jahr 1991 enthält dazu 
keine Festsetzungen. Daher soll der Bebauungsplan 
geändert werden, um die bestehenden Nutzungen zu 
sichern und um Einzelhandelsbetriebe und Vergnü-
gungsstätten zu steuern. 

Weitere Informationen 

Wenn Sie noch mehr Fragen haben, wenden Sie sich 
gerne während der unten angegebenen Sprechzeiten 
oder nach telefonischer Terminabsprache an die Mit-
arbeiter-/innen. Informationen zum Verfahren finden 
Sie im Internet unter www.stadtplanung-velbert.de. 
Dort können Stellungnahmen bis zum 24.06.2022 
online abgegeben werden.

Sprechzeiten:

Montags   08:00 - 16:00 Uhr

Dienstags & Mittwochs 08:00 - 15:00 Uhr

Donnerstags  08:00 - 18:00 Uhr

Freitags   08:00 - 12:00 Uhr


